
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 29.5.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben. 

DSW-Empfehlung: JA 

 

Ausgenommen der TOP 7: 

 

TOP 7:    DSW-Empfehlung: NEIN 

Die vorgeschlagene Regelung erlaubt Finanzgeschäfte und Geschäfte mit 

Finanzinstrumenten aller Art, soweit dazu keine KWG-Genehmigung erforderlich ist. Dieser 

Unternehmensgegenstand ist zu weit gefasst und geht über das Erforderliche für ein 

Software-Unternehmen hinaus, zumal in der Vergangenheit erhebliche Kredite an die 

Mehrheitsaktionärin vergeben wurden 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

